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Reglement Gartenbesitzer auf dem Gelände des AdL 

 

 

1. Zuteilung 

 

Es ist dem Vorstand des AdL vorbehalten über die Zuteilung der Gartenabteile zu bestimmen. 

Vorrang haben Mitglieder, die sich für Arbeiten auf dem Gelände zur Verfügung stellen 

(Bahnunterhalt, Funktionäre an Veranstaltungen). Es werden nur Gartenplätze an AdL 

Mitglieder mit Hunden vermietet. Der Gartenbesitzer verpflichtet sich gleichzeitig an mind. 3  

Veranstaltungen (Trainings ausgeschlossen) als Helfer (Rennfunktionäre oder sonstiger 

Mithilfe anlässlich der Veranstaltung) anwesend zu sein. Um die Einsätze zu koordinieren 

sollten sich die Gartenmieter 1 Wochen vor dem jeweiligen Anlass beim Präsidenten oder 

dem Rennleiter  anmelden.  Säumende  Gartenbesitzer müssen mit Sanktionen durch den AdL 

Vorstand rechnen.   

 

2. Unterhalt 

 

Jeder der einen Gartenplatz zugesprochen erhält, ist für die Gestaltung des umzäumten  

Geländes selber verantwortlich. Der Garten ist immer sauber und gepflegt zu halten. Es ist 

untersagt Materialen zu lagern, die nicht mit der Benutzung des Gartens im Zusammenhang 

stehen. Der Gartenunterhalt muss selber gemacht werden. Die Gartenmieter erhalten anfangs 

Jahr zusammen mit den Jahresgebühren eine Rechnung für 1 Rolle (35 l) Gebührensäcke. 

Diese werden anschließend vom Kassier bei der ersten Veranstaltung abgegeben  
 

3. Bauliche Veränderungen  

 

Es ist untersagt eventuelle fixe bauliche Veränderungen vorzunehmen. Wenn ein Bedarf 

nachgewiesen werden kann, wird dies nur mit dem Entscheid des Vorstandes ermöglicht. Der 

Entscheid ist endgültig.  

 

4. Benützung 

 

Der Garten darf nur von AdL-Mitgliedern benutzt werden. Fremdvermieten an 

Nichtmiglieder, Familienangehörige, Bekannt und Freunden ist nur mit Einverständnis vom 

Vorstand möglich. Fahrzeuge dürfen während der Veranstaltung nur von Gartenmieter und 

Funktionäre auf dem Gelände abgestellt werden.  

 

5. Bezahlung 

 

Gemäß Generalversammlungsbeschluss wird die Zahlung zu Gunsten des AdL bis zum 31. 

März fällig. 
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6.  Maßnahmen 

Bei Zuwiderhandlung dieses Reglements kann der Vorstand des AdL die Benutzung des 

Gartens annullieren. 

 

Mit der Unterschrift dieses Reglements ist der Benutzer mit den oben erwähnten 

Bestimmungen einverstanden. 

 

 

 

_____________________ 

Ort, Datum 

 

 

 

 

_____________________  ______________________  _______________ 

Präsident :    Aktuar     Mieter 


